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Unternehmen:  
ARAG Krankenversicherungs-AG Deutschland  

Produkt: Grundversicherung mit tarifintegrierter  
Beitragsentlastungskomponente BEK 

 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Die Informationen sind daher nicht abschließend. Die vollständigen Informati-
onen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Da-
mit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Bei dem angebotenen Versicherungsvertrag handelt es sich um eine Grundversicherung mit tarifintegrierter Beitragsentlastungs-
komponente, die den Beitrag Ihrer Krankheitskosten-Vollversicherung ab dem von Ihnen gewählten Alter reduziert. 
Die mit einer tarifintegrierten Beitragsentlastungskomponente BEK angebotenen Grundversicherungen sind in Ziffer 1 der Beson-
deren Bedingungen für die tarifintegrierte Beitragsentlastungskomponente BEK abschließend aufgezählt. 

 

 
Was ist versichert?  
Die Leistungen Ihrer Grundversicherung entnehmen 
Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen der Grundversiche-
rung. 
 
Ergänzend hierzu gilt für die im Tarif enthaltene Bei-
tragsentlastung: 

 Wir reduzieren den Beitrag Ihrer Grundversiche-
rung um den vereinbarten Entlastungsbetrag 

 Wir reduzieren den Beitrag Ihrer Grundversiche-
rung ab dem vereinbarten Kalenderjahr, in dem 
die versicherte Person das 63. oder 67. Lebens-
jahr vollendet. Die Entlastung beginnt dabei zum 
1. des Kalendermonats, in dem die Beitragsent-
lastungskomponente begonnen hat. 

 Den vereinbarten Entlastungsbetrag können Sie 
dem Antrag entnehmen. 

 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten 
zu unserer Leistungspflicht entnehmen Sie bitte den 
Besonderen Bedingungen für die tarifintegrierte Bei-
tragsentlastungskomponente BEK. 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Eine Auszahlung nicht benötigter Entlastungsbe-
träge bzw. eine Rückzahlung von gezahlten Bei-
tragsteilen für die Beitragsentlastungskomponen-
te ist ausgeschlossen. 

x Die tarifintegrierte Beitragsentlastungskomponen-
te kann nicht für Personen unter 21 Jahren ge-
wählt werden. 

x Eine Mitversicherung von Neugeborenen ist für 
die Beitragsentlastungskomponente nicht möglich 
(eine Mitversicherung von Neugeborenen ist so-
mit nur in der Grundversicherung ohne Beitrags-
entlastungskomponente möglich). 

    

  
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Mögliche Risikozuschläge, Auslandszuschläge 
und der gesetzliche Zuschlag der Grundversiche-
rung können über die tarifintegrierte Beitragsent-
lastungskomponente nicht reduziert werden. 

! Eine Auszahlung des Entlastungsbetrages ist 
ausgeschlossen. 

 

 
Wo bin ich versichert? 

 Der Versicherungsschutz der tarifintegrierten Beitragsentlastungskomponente BEK ist mit dem Versicherungsschutz 
ihrer Grundversicherung verbunden. Insoweit gelten die Räumlichen Begrenzungen ihrer Grundversicherung. Wo Sie 
in Ihrer Grundversicherung versichert sind, finden Sie in den Vertragsunterlagen Ihrer Grundversicherung. 

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Die Verpflichtungen aus Ihrer Grundversicherung entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen der Grundversicherung. 
 
Ergänzend hierzu gilt für die im Tarif enthaltene Beitragsentlastung: 

 Die Beitragsentlastung beginnt automatisch mit Erreichen der Entlastungsphase. Es müssen hierzu keine beson-
deren Pflichten erfüllt werden. 

 Sie sind verpflichtet, die Beitragsteile für die Beitragsentlastungskomponente vollständig und rechtzeitig zu zahlen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Verlegung des Entlastungsbeginnjahres nur innerhalb bestimmter Fristen möglich ist. Ein-
zelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 2.4 der Besonderen Bedingungen für die tarifintegrierte Beitragsentlastungskom-
ponente BEK. 
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Wann und wie zahle ich?  
Wann und wie Sie den Beitragsteil Ihrer Grundversicherung zahlen, entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen der 
Grundversicherung. Ergänzend gilt für den Beitragsteil der Beitragsentlastung folgendes: 
Der Beitragsteil für die tarifintegrierte Beitragsentlastungskomponente BEK wird ebenfalls jeweils zum Ersten eines 
Monats fällig. Die erste Beitragsrate wird sofort nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn. Die Beitragszahlung endet zum Vertragsende. 
Der Beitragsteil für die tarifintegrierte Beitragsentlastungsentlastungskomponente BEK ist auch nach Beginn der Ent-
lastungsphase weiter zu bezahlen. 
Einzelheiten enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter § 8 sowie die Besonderen Bedingungen für 
die tarifintegrierte Beitragsentlastungskomponente BEK unter Ziffer 3. 
 
Folgen unterbliebener oder verspäteter Zahlung: 
Wenn Sie mit dem Gesamtbeitrag bestehend aus dem Beitragsteil für Ihre Grundversicherung und dem Beitragsteil für 
die tarifintegrierte Beitragsentlastungsentlastungskomponente BEK in Höhe von zwei Monatsbeiträgen im Rückstand 
sind, erhalten Sie von uns eine Mahnung. Ist der Rückstand zwei Monate nach Zugang dieser Mahnung noch höher als 
ein Monatsbeitrag, mahnen wir ein zweites Mal. Ist der Prämienrückstand einen Monat nach Zugang der zweiten Mah-
nung noch höher als ein Monatsbeitrag, ruht der Vertrag (Grundversicherung mit tarifintegrierter Beitragsentlastungs-
komponente BEK) ab dem ersten Tag des nachfolgenden Monats. Solange der Vertrag ruht, gelten Sie als im Notla-
gentarif nach § 153 des Versicherungsaufsichtsgesetzes versichert. Im Notlagentarif haben Sie nur eingeschränkten 
Versicherungsschutz. Darüber hinaus haben Sie Mahnkosten in gesetzlich zulässiger Höhe zu entrichten. 
 
Einzelheiten enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter § 8 Teil I Absatz 6, Teil II Absatz 5 sowie 
Ziffer 3.3 der Besonderen Bedingungen für die tarifintegrierte Beitragsentlastungsentlastungskomponente BEK. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz in der Grundversicherung mit tarifintegrierter Beitragsentlastungskomponente BEK beginnt 
mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrags (insbesondere Zugang des Versicherungsscheins oder einer schriftlichen Annahmeerklärung). 
Abhängig von dem vereinbarten Entlastungsbeginnjahr beginnt die Entlastungsphase in einem der Kalenderjahre, in 
dem die versicherte Person das 63. oder 67. Lebensjahr vollendet. 
Die Entlastungsphase beginnt dabei – unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag der versicherten Person – zum Ersten 
des Kalendermonats, in dem der Versicherungsbeginn der tarifintegrierten Beitragsentlastungskomponente BEK lag. 
Einzelheiten zum Entlastungsbeginn entnehmen Sie bitte Ziffer 2 der Besonderen Bedingungen für die tarifintegrierten 
Beitragsentlastungskomponente BEK. 
 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 
 
Die Grundversicherung mit tarifintegrierter Beitragsentlastungskomponente BEK endet mit der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses, zum Beispiel aufgrund Kündigung oder Tod der versicherten Person. Einzelheiten zum Ende 
der Versicherung finden Sie in den §§ 7, 13, 14 und 15 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?  
Eine isolierte Kündigung der tarifintegrierten Beitragsentlastungskomponente BEK ist nicht möglich.  
Wenn Sie die tarifintegrierte Beitragsentlastungskomponente BEK isoliert beenden möchten, können Sie jederzeit ei-
nen Tarifwechsel in die Grundversicherung ohne tarifintegrierte Beitragsentlastungskomponente BEK beantragen. 
 
Die Einzelheiten zu einer Kündigung der Grundversicherung mit tarifintegrierter Beitragsentlastungskomponente BEK 
durch den Versicherungsnehmer finden Sie in § 13 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und unter Ziffer 5 der 
Besonderen Bedingungen für die tarifintegrierte Beitragsentlastungskomponente BEK. 

 








